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I. Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Prignitz

Öffentliche Zustellung 

Öffentliche Zustellung 
Auf Grund des § 1 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Brandenburg (BbgVwZG) vom 18.10.1991 (GVBl.Bbg 
S. 457), zuletzt geändert durch Artikel 16 des Gesetzes vom 28.06.2006 (GVBl. Bbg S. 74), i. V. m.  § 10 Verwaltungszustel-
lungsgesetz (VwZG) vom 12.08.2005 (BGBl. I 2005 S.2354) das zuletzt durch Artikel 11 Absatz 3 des Gesetzes vom 18.Juli 
2017 (BGBl. I S. 2745) geändert worden ist.

Der Leistungsbescheid der unteren Denkmalschutzbehörde Landkreises Prignitz vom 25. März 2025 mit dem Akten-
zeichen 7508/24 zur Ersatzvornahme wird öffentlich zugestellt.

Empfänger:                     Herrn Johan Frijns 
zuletzt wohnhaft: 8641 Wareham Road, Lytchett Matravers BH16 Poole 
   VEREINIGTES KÖNIGREICH (GROßBRITANNIEN)
                                                
Das bezeichnete Schriftstück kann beim Landrat des Landkreises Prignitz, Geschäftsbereich II, Sachbereich Denkmal-
schutz, Zimmernummer: 348, Bergstr. 1, 19348 Perleberg, eingesehen und abgeholt werden.

Das Schriftstück gilt gemäß § 10 Abs. 2 S. 6 VwZG zwei Wochen nach dem Tag des Aushanges als zugestellt.

Es wird gemäß § 10 Abs. 2 S. 3 VwZG darauf hingewiesen, dass das Schriftstück hiermit öffentlich zugestellt wird und nach 
Zustellung die Einspruchsfrist in Gang gesetzt wird und nach deren Ablauf Rechtsverluste eintreten können.

Auf Grund des § 1 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Brandenburg (BbgVwZG) vom 18.10.1991 (GVBl.Bbg 
S. 457), zuletzt geändert durch Artikel 16 des Gesetzes vom 28.06.2006 (GVBl. Bbg S. 74), i. V. m.  § 10 Verwaltungszustel-
lungsgesetz (VwZG) vom 12.08.2005 (BGBl. I 2005 S.2354) das zuletzt durch Artikel 11 Absatz 3 des Gesetzes vom 18.Juli 
2017 (BGBl. I S. 2745) geändert worden ist.

Der Wechsel des Zwangsmittels mit Androhung der Ersatzvornahme durch die untere Denkmalschutzbehörde des 
Landkreises Prignitz vom 25. März 2025 mit dem Aktenzeichen 7503/24 wird öffentlich zugestellt.

Empfänger:                 Herrn Johan Frijns 
zuletzt wohnhaft: 8641 Wareham Road, Lytchett Matravers BH16 Poole 
   VEREINIGTES KÖNIGREICH (GROßBRITANNIEN)
                                                
Das bezeichnete Schriftstück kann beim Landrat des Landkreises Prignitz, Geschäftsbereich II, Sachbereich Denkmal-
schutz, Zimmernummer: 348, Bergstr. 1, 19348 Perleberg, eingesehen und abgeholt werden.

Das Schriftstück gilt gemäß § 10 Abs. 2 S. 6 VwZG zwei Wochen nach dem Tag des Aushanges als zugestellt.

Es wird gemäß § 10 Abs. 2 S. 3 VwZG darauf hingewiesen, dass das Schriftstück hiermit öffentlich zugestellt wird und nach 
Zustellung die Einspruchsfrist in Gang gesetzt wird und nach deren Ablauf Rechtsverluste eintreten können.

Auf Grund des § 1 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Brandenburg (BbgVwZG) vom 18.10.1991 (GVBl.Bbg 
S. 457), zuletzt geändert durch Artikel 16 des Gesetzes vom 28.06.2006 (GVBl. Bbg S. 74), i. V. m.  § 10 Verwaltungszustel-
lungsgesetz (VwZG) vom 12. August 2005 (BGBl. I S. 2354), das zuletzt durch Artikel 11 Absatz 3 des Gesetzes vom 18. 
Juli 2017 (BGBl. I S. 2745) geändert worden ist.

Der Bescheid des Landkreises Prignitz vom 02.04.2025 mit dem Aktenzeichen 65.64457.0 JO über eine Verkehrsord-
nungswidrigkeit öffentlich zugestellt.
 
Empfänger:               Dirk Hauschildt     
zuletzt wohnhaft:      Gerhart-Hauptmann-Str. 26   
   22926 Ahrensburg                           
 
Das bezeichnete Schriftstück kann beim Landrat des Landkreises Prignitz, Geschäftsbereich IV Sachbereich Ordnung, Ver-
kehr, Bußgeldstelle, Zimmernummer: 150, Berliner Str. 49, 19348 Perleberg, eingesehen und abgeholt werden.

Das Schriftstück gilt gemäß § 10 Abs. 2 S. 6 VwZG zwei Wochen nach dem Tag des Aushanges als zugestellt.

Es wird gemäß § 10 Abs. 2 S. 3 VwZG darauf hingewiesen, dass das Schriftstück hiermit öffentlich zugestellt wird und nach 
Zustellung die Einspruchsfrist in Gang gesetzt wird und nach deren Ablauf Rechtsverluste eintreten können.

Öffentliche Zustellung 
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VO:   UVgO 
Vergabeart:  Öffentliche Ausschreibung

Zur Angebotsabgabe / Teilnahme auffordernde Stelle
Bezeichnung Landkreis Prignitz - 
  GB V Kreisstraßen und Immobilien
Kontaktstelle Gb V, Zentrale Dienste
Zu Händen Beate Kowalski
Postanschrift Berliner Straße 49
Ort  19348 Perleberg
Telefon  03876/ 13-229
Fax  03876 713-163
E-Mail  beate.kowalski@lkprignitz.de
URL  www.landkreis-prignitz.de

Zuschlag erteilende Stelle
die zur Angebotsabgabe / Teilnahme auffordernde Stelle

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen
Elektronisch über diese Vergabeplattform: 
https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/no-
tice/CXP9Y50HHE1

Postalisch an die zur Angebotsabgabe/Teilnahme auffor-
dernde Stelle  

Bereitstellung der Vergabeunterlagen
Elektronisch über diese Vergabeplattform: 
https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/no-
tice/CXP9Y50HHE1/documents

Art und Umfang der Leistung
Abholung, Aufnahme, Unterbringung, Betreuung und Ver-
mittlung von Verwahrtieren aus dem LK Prignitz, einschließ-
lich der Übernahme des vorhandenen Tierbestandes bei 
Vertragsbeginn
 - ganztägig von 00:00 bis 24:00 Uhr
 - Einrichtung Rufbereitschaft 
 - unverzügliche tierärztliche Behandlung im 
 Bedarfsfall

Haupterfüllungsort
Bezeichnung Landkreis Prignitz

Ergänzende / Abweichende Angaben 
Das zur Leistungserbringung notwendige Grundstück so-
wie die notwendigen Gebäude zum Haupterfüllungsort 
sollen auf dem Gebiet des Landkreises Prignitz oder in der 
näheren Umgebung, möglichst nicht weiter als 60 km vor-
gehalten werden.

Ausführungsfristen
Laufzeit bzw. Dauer
Beginn  01.07.2025
Ende  31.12.2026

Zuschlagskriterien Nebenangebote
Niedrigster Preis

Nebenangebote werden nicht zugelassen.

Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: Nein

I. Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung
1. Angaben, ob ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichba-
res gesetzlich geregeltes Verfahren eröffnet oder die Eröff-
nung beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse 
abgelehnt wurde oder ein Insolvenzplan rechtskräftig bestä-
tigt wurde 
2. ob sich das Unternehmen in Zahlungsunfähigkeit/Liqui-
dation befindet
3. dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen 
wurde, die die Zuverlässigkeit des Bewerbers oder Bieters 
und damit die vertragsgerechte und sorgfältige Ausführung 
der Leistung in Frage stellt
4. Nachweis über die Eintragung im Berufsregister bzw. Ver-
einsregister oder Gewerbeanmeldung

II. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
1. Nachweis einer dem Rahmen und Umfang entsprechen-
den Haftpflichtversicherung, Vorlage spätestens bei Ver-
tragsabschluss

III. Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
1. Einrichtungsleitung:
 - Nachweis einer gültigen Erlaubnis gemäß 
 § 11 Abs. 1 Nr. 3 des Tierschutzgesetzes zum 
 Halten von Tieren in einem Tierheim oder in einer 
 ähnlichen Einrichtung.
 - Vorlage eines polizeilichen Führungszeugnisses
2. Vorhaltung eines zur Leistungserbringung geeignetem 
Grundstücks, einschließlich der Gebäude im Gebiet des 
Landkreises Prignitz bzw. möglichst nicht weiter als 60 km 
entfernt. Der Nachweis ist durch eine Skizze des Grundris-
ses, ggf. mit Bildern zu führen.
3. Nachweis einer vertraglichen Vereinbarung mit einer Tier-
arztpraxis, spätestens mit Vertragsabschluss
4. Zahl der jahresdurchschnittlich Beschäftigten/Mitarbeiter 
bzw. der geplanten.

I – III Hinweise
Für alle geforderten Nachweise oder Bescheinigungen sind 
gemäß § 35 UVgO Eigenerklärungen ausreichend. Soweit 
keine Formulare zur Verfügung gestellt werden, können ei-
gene Formulare eingereicht werden.

Zum Nachweis der unternehmensbezogenen Fachkunde, 
Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Gesetzestreue kann 
die Bescheinigung der Eintragung in das Präqualifikations-
verzeichnis und/oder in das ULV Brandenburg vorgelegt 
werden, sofern dort alle geforderten Nachweise enthalten 
sind und die geforderte Aktualität (max. 6 Monate alt, ge-
rechnet vom Datum/Ende der Angebotsfrist) aufweisen.

Bieter die nicht in vorgenannte Verzeichnisse eingetragen 
sind, haben eine Eigenerklärung gemäß Formblatt 124 (Ei-
generklärung zur Eignung) abzugeben.

Bieter, die in die engere Wahl kommen, haben die Eigen-
klärung zur Eignung innerhalb einer von der Vergabestelle 
gesetzten Frist (Angabe in Kalendertagen) mit aktuellen Be-
scheinigungen (max. 6 Monate alt, gerechnet vom Datum/
Ende der Angebotsfrist) zu belegen oder über Präqualifika-

Bekanntmachung
23.2025.GbIV.ö: Abholung, Aufnahme, Unterbringung, Betreuung und 

Vermittlung von Verwahrtieren aus dem LK Prignitz
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tion (hinterlegte Unterlagen max. 6 Monate alt, gerechnet 
vom Datum/Ende der Angebotsfrist) nachzuweisen.

Das gilt gleichermaßen für die gemäß dieser Anlage zusätz-
lich geforderten Nachweise.

Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fä-
higkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im 
Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen, 
Bescheinigungen und geforderte Nachweise (max. 6 Mona-
te alt, gerechnet vom Datum/Ende der Angebotsfrist) auch 
für diese Unternehmen innerhalb einer von der Vergabestel-
le gesetzten Frist (Angabe in Kalendertagen) auf Verlangen 
vorzulegen.

Sonstige
1. Eigenerklärung zu den Ausschlussgründen nach den §§ 
123, 124 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkun-
gen (GWB)

Wesentliche Zahlungsbedingungen
entsprechend Vertragsabschluss

Schlusstermin für den Eingang der Angebote  
29.04.2025 um 11:00 Uhr

Bindefrist des Angebots 
04.06.2025

Zusätzliche Angaben     
Bekanntmachungs-ID: CXP9Y50HHE1

a) Vergabestelle:  
 Landkreis Prignitz
 GB V, Sb Zentrale Dienste
 Berliner Str. 49, 19348 Perleberg
 Tel.: 03876 713-723, 
 Fax: 03876 713-384
 E-Mail: wenke.rauch@lkprignitz.de
  
b) Vergabeverfahren:  
 Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
 Vergabe-Nr.: GBV.KUI.019.24/ö 
 
c) Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfü-
gung gestellt (siehe k),
 elektronische Angebotsabgabe über den 
 Vergabemarktplatz Brandenburg ist zugelassen

d) Art des Auftrages:  
 Ausführung von Bauleistungen
  
e) Ort der Ausführung:  
 Albert-Schweitzer-Schule Wittenberge, 
 Prof.-Hilgenfeldt-Straße 19A, 19322 Wittenberge
      
f) Art/Umfang der Leistung:            
 Neubau Schulgebäude
 Errichtung einer PV-Anlage (60 kWp) mit 
 Batteriespeicher auf einem geneigten Flachdach 

mit durchdringungsfreien ballastierten Aufständersystem

Im Zuge unsere Campuserweiterung und den dadurch ent-
standenen Neubau, soll nun eine Energieerzeugeranlage 
mit Speichermedien dort errichtet werden. Bei der Bauweise 
des Gebäudes handelt es sich um einen Holzständerfertig-
bau – Konstruktion und wird Ebenerdig ausgeführt. Auf dem 
Dachrandbereich in Ost sowie West Ausrichtung soll ein auf-
geständertes Montagesystem installiert. Das Dach ist ein 
sogenanntes Grün-Dach mit 7,5° Neigungswinkel. Montiert 
wird durchdringungsfrei und ballastiert. Voraussichtlich wer-
den ca. 126 Monokristallin Module, 500m Solarkabel FACAB 
6 mm², 4x Wechselrichter, 2x Batteriespeicher, 150m CAT 7 
Datenleitung, 300m Potenzialausgleichleiter installiert.

g) Planungsleistungen: nein

h) Aufteilung in Lose: nein 

i) Frist der Ausführung: 02.06.2025 – 31.07.2025

j) Nebenangebote: nein
      
k)    Die Vergabeunterlagen können nach Anmeldung unter 
der Internet-Adresse: 
http://vergabemarktplatz.brandenburg.de  kostenfrei  
heruntergeladen werden. 
 

Öffentliche Ausschreibung - § 12 Abs. 1 Nr. 1 VOB/A
Vergabenummer: GBV.KUI.019.25/ö
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l) Entgelt für die Vergabeunterlagen: 
Für das Herunterladen der Vergabeunterlagen von einer 
elektronischen Vergabeplattform wird kein Entgelt erhoben.

m) Teilnahmeantrag: nein

n)  Frist für den Eingang der Angebote: 
 29.04.2025 – 13:00 Uhr   
   
o) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind:  
 Landkreis Prignitz, 
 GB V, Sb Zentrale Dienste
 Frau Wenke Rauch
 Berliner Str. 49, 19348 Perleberg
 
Elektronische Angebote sind zu übermitteln an:  
 Vergabemarktplatz Brandenburg

p) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müs-
sen: deutsch
 
Angebote in (Währung):  EUR

q) geforderte Sicherheiten: keine

r) Eröffnungstermin:  29.04.2025 – 13:00 Uhr 
 Landkreis Prignitz, GB V, Sb Zentrale Dienste
 Berliner Str. 49, 19348 Perleberg

Personen, die bei der Eröffnung der Angebote anwe-
send sein dürfen:   
Es findet keine Angebotsöffnung in Anwesenheit von Bietern 
statt. Das Submissionsergebnis ist, für Bieter die ein Ange-
bot abgegeben haben, noch am selben Tag auf dem Verga-
bemarktplatz Brandenburg verfügbar.

s) wesentliche Zahlungsbedingungen:    
 gem. VOB/B und Vergabeunterlagen 

t) Rechtsform von Bietergemeinschaften:          
 Gesamtschuldnerisch haftend mit 
 bevollmächtigtem Vertreter 

u)  Nachweis für die Beurteilung des Bieters:   

Der Nachweis gem. § 6a VOB/A umfasst die folgenden An-
gaben:
- ob ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetz-
lich geregeltes Verfahren eröffnet 
oder die Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag 
mangels Masse abgelehnt wurde oder ein Insolvenzplan 
rechtskräftig bestätigt wurde
- ob sich das Unternehmen in Liquidation befindet,
- dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen 
wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in 
Frage stellt,
- die Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder 
Wohnsitzes (Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerks-
karte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer)
- Handelsregisterauszug (wenn vorhanden) bzw. Gewerbe-
anmeldung
- dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abga-
ben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 
ordnungsgemäß erfüllt wurde (Unbedenklichkeitsbescheini-
gungen des Finanzamtes und der Krankenkassen),
- dass sich das Unternehmen bei der Berufsgenossenschaft 
angemeldet hat (Unbedenklichkeitsbescheinigung Berufs-
genossenschaft)

Zum Nachweis der unternehmensbezogenen Fachkunde, 
Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Gesetzestreue kann 
die Bescheinigung der Eintragung in das Präqualifikations-
verzeichnis und/oder in das ULV Brandenburg vorgelegt 
werden, sofern dort alle geforderten Nachweise enthalten 
sind. 

Bieter die nicht in vorgenannte Verzeichnisse eingetragen 
sind, haben eine Eigenerklärung gem. Formblatt (Eigener-
klärungen zur Eignung) abzugeben. Gelangt das Angebot 
eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind 
die im Formblatt angegebenen Bescheinigungen in Form 
von Kopien innerhalb einer von der Vergabestelle festgeleg-
ten Frist vorzulegen. Die Kopien der Bescheinigungen dür-
fen maximal sechs Monate alt sein.

Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die 
Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer 
im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen 
und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt auch für diese 
anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen.

Weiterhin sind mit dem Angebot sind vorzulegen: 
- Erklärung zu den Ausschlussgründen nach § 123 und 124 
GWB
- Erfüllung der Mindestanforderungen nach dem Branden-
burgischen Vergabegesetz

Auf gesonderte Aufforderung sind vorzulegen:
- vor Zuschlagserteilung ist die SOKA- Bau- Bescheinigung 
vorzulegen

v) Ablauf der Bindefrist:     
30.05.2025   

w) Nachprüfung behaupteter Verstöße:
Vergabekammer (§ 104 GWB):  keine

Vergabeprüfstelle (§ 103 GWB):  keine

Allg. Fach-/Rechtsaufsicht (§ 21 VOB/A): keine 
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Öffentliche Zustellung 
 
Auf Grund des § 1 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Brandenburg (BbgVwZG) vom 18.10.1991 (GVBl.Bbg 
S. 457), zuletzt geändert durch Artikel 16 des Gesetzes vom 28.06.2006 (GVBl. Bbg S. 74), i. V. m.  § 10 Verwaltungszustel-
lungsgesetz (VwZG) vom 12.08.2005  (BGBl. I 2005 S.2354)  wird der

Bescheid vom 25.03.2025 mit dem Aktenzeichen 3220 03 03 PR- YW 8 über eine Kraftfahrzeug-Zulassungsangelegen-
heit öffentlich zugestellt.
 
Empfänger:               Joana Marie Möhr
zuletzt wohnhaft:       Lenzener Str. 9
   19322 Wittenberge
                                
Das bezeichnete Schriftstück kann beim Landrat des Landkreises Prignitz, Geschäftsbereich IV, Sachbereich Ordnung, 
Verkehr, Bußgeldstelle - Kfz-Zulassung, Zimmernummer: 153, Berliner Str. 49, 19348 Perleberg, eingesehen und abgeholt 
werden.

Das Schriftstück gilt gemäß § 10 Abs. 2 S. 6 VwZG zwei Wochen nach dem Tag des Aushanges als zugestellt.

Es wird gemäß § 10 Abs. 2 S. 3 VwZG darauf hingewiesen, dass nach Zustellung die Widerspruchsfrist in Gang gesetzt wird 
und nach deren Ablauf Rechtsverluste eintreten können.

Auf Grund des § 1 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Brandenburg (BbgVwZG) vom 18.10.1991 (GVBl.Bbg 
S. 457), zuletzt geändert durch Artikel 16 des Gesetzes vom 28.06.2006 (GVBl. Bbg S. 74), i. V. m.  § 10 Verwaltungszustel-
lungsgesetz (VwZG) vom 12.08.2005  (BGBl. I 2005 S.2354)  wird der

Bescheid vom 27.03.2025 mit dem Aktenzeichen 3220 03 03 PR- ZZ 111 über eine Kraftfahrzeug-Zulassungsangelegen-
heit 
öffentlich zugestellt.
 
Empfänger:              Prignitzer Schnellbote UG
zuletzt wohnhaft:       Wilmersdorfer Straße 6
   16928 Pritzwalk GT Könkendorf                                 
 
Das bezeichnete Schriftstück kann beim Landrat des Landkreises Prignitz, Geschäftsbereich IV, Sachbereich Ordnung, 
Verkehr, Bußgeldstelle - Kfz-Zulassung, Zimmernummer: 153, Berliner Str. 49, 19348 Perleberg, eingesehen und abgeholt 
werden.

Das Schriftstück gilt gemäß § 10 Abs. 2 S. 6 VwZG zwei Wochen nach dem Tag des Aushanges als zugestellt.

Es wird gemäß § 10 Abs. 2 S. 3 VwZG darauf hingewiesen, dass nach Zustellung die Widerspruchsfrist in Gang gesetzt wird 
und nach deren Ablauf Rechtsverluste eintreten können.

Öffentliche Zustellung 


